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Osterreich unterstiitzt Familien.

Ich gratuliere lhnen sehr herzlich zum Familien-
zuwachs!

Wo Menschen fiireinander sorgen, wollen wir als
Staat so gut es geht unterstiitzen. In Osterreich ist

das seit vielen Jahren Realitat. Kein anderes Land

in Europa unterstitzt Familien so stark wie wir. Als
Familienministerin ist es mir ein Anliegen, Familien =
so gut es geht zu entlasten. Der Staat hat Familien !
nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wir

mochten den Eltern echte Wahlfreiheit ermdglichen. Weil Eltern wissen am
besten, was fiir ihre Kinder gut ist. Sie sollen bei uns die Freiheit haben, die
fir ihre Situation passenden Optionen zu wahlen.

Vater zu werden, &ndert vieles. Es bringt Freude, aber auch grof3e Verantwortung
mit sich und wirft oft viele verschiedene Fragen auf. In dieser Broschiire haben
unsere Expertinnen und Experten daher einen kompakten Uberblick tiber die
wichtigsten Informationen fiir werdende Vater zusammengefasst: Wie lasst
sich der Alltag mit einem Baby gestalten? Welche finanziellen Unterstiitzungen
gibt es? Wie gelingt es, Familie und Beruf gut zu verbinden? Welche Rechte
habe ich im Job? Welche Beratungs- und Serviceangebote kann ich nutzen?
Mir ist wichtig, dass Vater die Unterstiitzung bekommen, die sie brauchen.
Denn Papa sein starkt nicht nur die Familie, es bereichert auch das eigene
Leben.

Alles Gute lhnen und lhrer Familie

(" Plakosm.

Claudia Plakolm

Bundesministerin fir Europa, Integration und Familie
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Papa sein —
in allen
Lebenslagen

Es ist ganz normal, dass beim ,Papa werden* oder ,Papa sein“
unzahlige Fragen auftauchen. Immer mehr Vater wiinschen

sich auch mehr qualitative Zeit mit dem Kind. Diese Broschire
soll daher alles Wissenswerte zusammenfiihren — auf den
folgenden Seiten finden Sie umfangreiche Informationen zu den
Unterstiitzungsleistungen des Bundes wie z.B. dem Kinder-
betreuungsgeld, den rechtlichen Rahmenbedingungen wie
Karenz bis hin zum Pensionssplitting und weiterfiihrenden Infor-
mations- und Beratungsangeboten. So soll die gesellschaftliche
Wahrnehmung von Vaterrollen erweitert und gezeigt werden,
was aktiv ,Papa sein“ bedeuten kann.

Die Broschiire ,Papa sein — in allen Lebenslagen.” stellt gezielt familienpoli-
tische MaBnahmen und Leistungen fir Vater in den Vordergrund und liefert

Antworten auf vielfaltige Fragestellungen wie:

*  Welche Systeme des Kinderbetreuungsgeld-Bezuges stehen zur Auswahl?
* Welche Mdglichkeiten gibt es fiir uns als Paar, um die Kinderbetreuung

partnerschaftlich aufzuteilen?



*  Welche Voraussetzungen gibt es, um den Papamonat in Anspruch zu

nehmen?
*  Wo finde ich weiterfiihrende Beratungsangebote und Anlaufstellen?

*  Wie und wo gebe ich die Absicht, Elternteilzeit zu nehmen, bekannt?

Dabei muss grundsatzlich immer zwischen arbeitsrechtlichen Bestimmungen
und dem Bezug von finanziellen Unterstiitzungsleistungen fiir Familien unter-
schieden werden, so ist die Karenzdauer z.B. unabh&ngig von der gewéhlten

Anspruchsdauer des Kinderbetreuungsgeldes.

Auch fir selbststéndig erwerbstétige Personen gibt es Méglichkeiten und
MaBnahmen, die in dieser Broschire angefiihrt werden, um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu verbessern und eine partnerschaftlichere Aufteilung

der Kinderbetreuung zu erméglichen.



Wichtig ist, dass der GroBteil dieser MaBnahmen und Leistungen fiir beide
Elternteile gleichermaBen zur Verfiigung steht und in Anspruch genommen
werden kann. Planen Sie daher gemeinsam, zeitgerecht und vollumfanglich die
Themen Kinderbetreuung, partnerschaftliche Aufteilung und Gestaltung des
Erwerbs- und Familienlebens, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch

die Ruckkehr ins Erwerbsleben!

Um noch mehr Bewusstsein fir Vaterbeteiligung zu schaffen, wurde zudem
die Kampagne #papasein umgesetzt. Damit soll die gesellschaftliche Wahr-
nehmung von Vaterrollen erweitert und gezeigt werden, was aktiv ,Papa sein®
bedeuten kann. Die Geschichten einzelner Véter zeigen, dass eine partner-
schaftliche Aufteilung eine Win-Win-Situation fir Mutter, Vater und Kinder
und damit fur die ganze Familie ist. Die eigens eingerichtete Homepage

www.papasein.at liefert relevante Informationen zu rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, finanziellen und weiteren Unterstitzungsleistungen, zum Thema

familienfreundliche Arbeitswelt uvm.

Sollten dariiber hinaus Fragen auftauchen, kénnen Sie sich auch gerne an das

Familienservice des Bundeskanzleramtes wenden.

Familienservice des Bundeskanzleramtes: 0800 240 262 (gebuhrenfrei) von

Montag bis Donnerstag 9:00 bis 15:00 Uhr oder per E-Mail an familienservice@
bka.gv.at


https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/papasein.html
mailto:familienservice@bka.gv.at
mailto:familienservice@bka.gv.at

1 Rechtliche
Rahmen-

bedingungen




1 01 Papamonat

(Freistellung anlasslich der Geburt des Kindes)

Das Ziel der Gleichstellung férdert die Bundesregierung auch O
mit dem sogenannten ,Papamonat”. Seit September 2019
haben alle Vater in Osterreich anlasslich der Geburt ihres gw
Kindes Anspruch auf berufliche Freistellung gegen Entfall
des Entgelts flr einen Monat. Unselbststéndig erwerbstatige Vater kdnnen
sich so innerhalb des Zeitraumes ab der Geburt des Babys bis zum Ende des

Beschaftigungsverbotes (d. h. Mutterschutz) der Mutter bewusst Zeit fir die

Familie nehmen.

Besteht kein gesetzliches Besch&ftigungsverbot fir die Mutter (weil sie nicht
Arbeitnehmerin, sondern selbststandig, Hausfrau, arbeitslos oder Studentin
ist), so kann der Papamonat bis zum Ablauf von acht bzw. bei Friih-, Mehr-
lings- oder Kaiserschnittgeburten zwdlf Wochen nach der Geburt beansprucht

werden.

Das Familienzeitbonusgesetz regelt die finanzielle Absicherung bei Inanspruch-
nahme des Papamonats (n&here Details dazu finden Sie im Kapitel 2 Finanzielle

Unterstutzungsleistungen).

Was sind die Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme des Papamonats?

« Das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts des Vaters mit dem Kind
(Der Wegfall des gemeinsamen Haushalts mit dem Kind ist der Arbeit-
geberin/dem Arbeitgeber unverziiglich bekannt zu geben. Der Papamo-
nat endet in Folge des Wegfalls des gemeinsamen Haushalts vorzeitig,
wenn dies die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verlangt).

+ Die rechtzeitige Vorankiindigung (spatestens drei Monate vor dem
errechneten Geburtstermin) bei der Arbeitgeberin/beim Arbeitgeber.

+ Die fristgerechte Meldung des konkreten Antritts des Papamonats

(spatestens eine Woche nach der Geburt).
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Gibt es einen Kiindigungs- und Entlassungsschutz?

Véter, die den Papamonat in Anspruch nehmen, sind kiindigungs- und ent-
lassungsgeschiitzt. Der Kindigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit
der Vorankiindigung, friihestens jedoch vier Monate vor dem errechneten
Geburtstermin und endet vier Wochen nach dem Ende der Freistellung. Bei
Entfall der Vorankiindigung beginnt der Kiindigungs- und Entlassungsschutz
mit der Meldung des Antrittszeitpunkts.

Diese und weitere Informationen zum Thema Papamonat finden Sie
auf der Website des Bundesministeriums fiir Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Plege und Konsumentenschutz unter www.sozialministerium.gv.at

(Stichwort: Arbeitsrecht).

1 ° 2 Elternkarenz

Unter Karenz versteht man den Anspruch auf Freistellung

von der Arbeitsleistung gegen Entfall des Entgeltes fiir unselbststandig
erwerbstétige Eltern. Die Arbeitgeberin/Der Arbeitgeber kann eine Karenz

nicht verweigern.

Nimmt nur ein Elternteil Elternkarenz in Anspruch, kann die Karenz langstens
bis zum Ablauf des 22. Lebensmonats des Kindes dauern. Nehmen beide
Elternteile abwechselnd Elternkarenz in Anspruch, kann die Karenz langstens

bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes dauern.

Bei alleinerziehenden Elternteilen und fiir den Fall, dass ein Elternteil, der das
Kind betreut, keinen Anspruch auf Karenz hat, kann die Karenz bis zum 2. Ge-
burtstag dauern. Nehmen beide Elternteile anlasslich des ersten Wechsels
einen Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch, kann die Karenz léangstens bis

zum Ablauf des 23. Lebensmonats des Kindes dauern.
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Die Karenz muss mindestens zwei Monate dauern.
Die Karenz beginnt grundsétzlich nach Ende der Mutterschutzfrist oder im
Anschluss an die Karenz des anderen Elternteils. Anspruch auf Karenz haben

folgende Personengruppen:

« Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (gilt auch fiir Lehrlinge)
» Heimarbeiterinnen/Heimarbeiter
¢ Beamtinnen/Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes und der

Bundeslander

Wichtig! Wurde lhr Kind vor dem 1. November 2023 geboren, adoptiert
oder in unentgeltliche Plege genommen, besteht der Karenzanspruch bis zum
2. Geburtstag des Kindes, auch wenn das Kind nicht abwechselnd von beiden

Elternteilen betreut wird.

Beispiel 1:

Die Mutter nimmt nach dem Besché&ftigungsverbot bis zum

12. Lebensmonat des Kindes Karenz in Anspruch. Im Anschluss
daran geht der Vater bis zum 24. Lebensmonat in Karenz. Durch
die Aufteilung der Karenz zwischen beiden Elternteilen besteht

ein Anspruch auf Karenz bis zum 2. Geburtstag des Kindes.

Mutter Mutter Vater
8 Wochen bis zum 12. Lebens- bis zum 24. Lebens-

Mutterschutz monat in Karenz monat in Karenz
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Beispiel 2:

Die Mutter nimmt nach dem Besché&ftigungsverbot bis zum

22. Lebensmonat des Kindes Karenz in Anspruch. Im Anschluss
daran geht der Vater weitere 2 Monate (Mindestdauer) bis zum
2. Geburtstag des Kindes in Karenz. Durch die Aufteilung der
Karenz zwischen beiden Elternteilen besteht insgesamt ein

Anspruch auf Karenz bis zum 2. Geburtstag des Kindes.

Mutter Mutter Vater
8 Wochen bis zum 22. Lebens- bis zum 24. Lebens-

Mutterschutz monat in Karenz monat in Karenz

Beispiel 3:

Die Mutter nimmt nach dem Beschéftigungsverbot bis zum 8. Lebens-
monat des Kindes Karenz in Anspruch. Anlasslich des ersten Wechsels
nehmen die Eltern einen Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch. Im
Anschluss daran geht der Vater bis zum Ablauf des 23. Lebensmonats

des Kindes in Karenz.

Mutter & Vater Vater
ein Monat bis zum Ablauf

Mutter Mutter
8 Wochen bis zum

gleichzeitig des 23. Lebens-
in Karenz monats in Karenz

Mutterschutz 8. Lebensmonat
in Karenz
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Was ist der Unterschied zwischen Karenz und Kinderbetreuungsgeld?

Karenz

(arbeitsrechtlicher Anspruch)

Bekanntgabe bei Arbeitgeberin/
beim Arbeitgeber (aus Beweis-

griinden schriftlich)

Kinderbetreuungsgeld
(Familien(geld)leistung)

Antrag beim Kranken-

versicherungstrager

Freistellung von der Arbeit gegen
Entfall der Beziige (langstens bis
zum 2. Geburtstag des Kindes)

Geldleistung (je nach
gewahlter Anspruchsdauer

siehe Kapitel 2 Finanzielle

Unterstutzungsleistungen)

Q Wéhrend der Elternkarenz erhilt der Elternteil in Karenz keinen
Lohn bzw. kein Gehalt, jedoch auf Antrag Kinderbetreuungsgeld
(in der gewéhlten Anspruchsdauer) fiir diese Zeit. Die Karenz-

dauer ist unabh&ngig von der gewéahlten Anspruchsdauer des

Kinderbetreuungsgeldes.

Wann kann ich als Vater in Karenz gehen?

Die Karenz des Vaters kann, wenn die Mutter auch einen Anspruch auf Karenz hat
(sie ist unselbststandig erwerbstatig), (frihestens) an das Besch&ftigungsverbot
der Mutter nach der Geburt des Kindes anschlieBen. Die Bekanntgabe hat in

diesem Fall spatestens acht Wochen nach der Geburt des Kindes zu erfolgen.

Die Karenz des Vaters kann auch unmittelbar an die Karenz der Mutter an-
schlieBen. Die Bekanntgabe hat in diesem Fall sp&testens drei Monate vor
dem Ende der Karenz der Mutter zu erfolgen. Dauert die Karenz der Mutter

im Anschluss an das Besché&ftigungsverbot weniger als drei Monate, hat die
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Bekanntgabe spétestens bis zum Ende des Beschaftigungsverbotes nach der

Geburt des Kindes zu erfolgen.

Die Karenz des Vaters kann, wenn die Mutter keinen Anspruch auf Karenz hat
(sie ist z.B. selbststédndig oder nicht erwerbstétig), auch zu einem spéteren
Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. Die Bekanntgabe hat in diesem Fall

spatestens drei Monate vor dem Antritt der Karenz zu erfolgen.

Beispiel 4:

Die selbststandig oder nicht erwerbstétige Mutter (kein Karenz-
anspruch) Gbernimmt bis zum ersten Geburtstag des Kindes die
alleinige Betreuung. Der Vater (Arbeitnehmer) kann bis zum

2. Geburtstag des Kindes Karenz nehmen.

Mutter Vater

bis zum 24. Lebens-
monat in Karenz

betreut das Kind bis zum 12. Lebensmonat
ohne Karenzanspruch

Beispiel 5:
Die Mutter (Studentin) tibernimmt bis zum ersten Geburtstag des
Kindes die alleinige Betreuung. Der Vater (Arbeitnehmer) kann bis

zum 2. Geburtstag des Kindes Karenz nehmen.

Mutter Vater

bis zum 24. Lebens-
monat in Karenz

betreut das Kind bis zum 12. Lebensmonat
ohne Karenzanspruch
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Welche Meldefristen gibt es bei der Elternkarenz zu beachten?

Mutter

Nimmt die Mutter zuerst Karenz in
Anspruch, hat sie ihre Arbeitgebe-
rin/ihren Arbeitgeber spatestens
am letzten Tag der Schutzfrist
Uber Beginn und Dauer der Karenz
zu informieren. Nimmt die Mutter
erst zu einem spateren Zeitpunkt
—im Anschluss an den Karenzteil
des Vaters — Karenz in Anspruch,
hat sie den Antritt ihrer Karenz
spatestens drei Monate vor dem
Ende der Karenz des Vaters der
Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber
zu melden (am besten schriftlich

und per Einschreiben).

Vater

Nimmt der Vater zuerst Karenz

in Anspruch, hat er die Arbeit-
geberin/den Arbeitgeber bis
spatestens acht Wochen nach der
Geburt tber Beginn und Dauer

der Karenz zu informieren. Nimmt
der Vater erst zu einem spéateren
Zeitpunkt — im Anschluss an den
Karenzteil der Mutter — Karenz in
Anspruch, hat er den Antritt seiner
Karenz spatestens drei Monate vor
dem Ende der Karenz der Mutter
der Arbeitgeberin/dem Arbeitge-
ber zu melden (am besten schrift-

lich und per Einschreiben).

Wie kénnen wir uns die Karenz aufteilen?

Die Karenz kann hoéchstens zweimal zwischen den Eltern geteilt werden.

Ein Karenzteil muss mindestens zwei Monate dauern. Die Eltern kdnnen

nicht gleichzeitig in Karenz gehen (Ausnahme: bei erstmaligem Wechsel der

Karenz kdnnen die Eltern ein Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch nehmen,

wodurch sich die Maximaldauer der Karenz um ein Monat verkiirzt (Ablauf

des 23. Lebensmonats). Befindet sich ein Elternteil in Karenz, hat der andere

Elternteil keinen Anspruch auf Elternteilzeit.

Kann ich die Karenz aufschieben und somit Karenzmonate spéter niitzen?

Beide Eltern haben zudem die Méglichkeit, drei Monate ihrer Karenz bis zum

siebenten Geburtstag des Kindes (oder bis zu einem sp&teren Schuleintritt)
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aufzuschieben. Dies ist mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber zu verein-
baren. Auch wéhrend der aufgeschobenen Karenz muss ein gemeinsamer
Haushalt von Elternteil und Kind bestehen. Der Gesamtanspruch auf Karenz

wird dadurch nicht verlangert.

Gibt es einen Kiindigungs- und Entlassungsschutz?
In der Zeit der Karenz bis zum Ablauf von vier Wochen nach Beendigung der

Karenz besteht grundsétzlich ein Kiindigungs- und Entlassungsschutz.

Darf ich wahrend der Karenz einer Beschaftigung nachgehen?

Bis zur Geringfligigkeitsgrenze (2025: 551,10 Euro brutto monatlich) kann
sowohl bei der eigenen bzw. dem eigenen, als auch bei einer anderen Arbeit-
geberin/einem anderen Arbeitgeber dazuverdient werden. Uber der Geringfii-
gigkeitsgrenze kann mit der eigenen Arbeitgeberin/dem eigenen Arbeitgeber
eine Beschéftigung bis zu 13 Wochen im Kalenderjahr vereinbart werden oder
mit Zustimmung der eigenen Arbeitgeberin/des eigenen Arbeitgebers eine

Beschéftigung bis zu 13 Wochen im Kalenderjahr bei einer anderen Arbeit-

geberin/einem anderen Arbeitgeber ausgeiibt werden.

g Die 13-Wochen-Grenze ist ausschlieBlich im Arbeitsrecht von
Bedeutung und hat grundsétzlich keine Auswirkungen auf

den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld (die Einkiinfte zdhlen

jedoch zum Zuverdienst!).

Weitere Informationen zum Thema Elternkarenz, Kiindigungs- und Ent-
lassungsschutz etc. finden Sie auf der Website des Bundesministeriums
fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unter

www.sozialministerium.gv.at (Stichwort: Arbeitsrecht).
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1 ™ 3 Recht auf Elternteilzeit

O
Nach dem Ende der Karenz (aber auch statt einer Elternkarenz) WO
haben Eltern Anspruch auf Elternteilzeit. Adoptiv- und Pflegeeltern @
sind den leiblichen Eltern gleichgestellt. Sie kdnnen ihre bisherige Arbeitszeit
vermindern bzw. die bisherigen Arbeitszeiten verédndern. Eltern kénnen maximal
sieben Jahre Elternteilzeit bis zum Ablauf des achten Lebensjahres des Kindes
in Anspruch nehmen. Von diesen sieben Jahren (Héchstausmal3 des Anspruchs)
sind die Zeiten des Mutterschutzes nach der Geburt und die Elternkarenz von
beiden Elternteilen abzuziehen. Befindet sich ein Elternteil in Karenz, hat der
andere Elternteil keinen Anspruch auf Elternteilzeit. Jedoch kénnen beide Eltern

gleichzeitig in Elternteilzeit gehen.

Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer kann jeweils einmal eine Ab&nderung
der Teilzeit (Verlangerung, AusmaB, Lage) und eine vorzeitige Beendigung der
Teilzeit verlangen. Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber kann jeweils einmal eine
Abéanderung der Teilzeit (AusmaB, Lage) verlangen. Dies ist spatestens drei

Monate vor der gewiinschten Anderung bekannt zu geben.

Beispiel 1:
Nach dem 2. Geburtstag des Kindes nehmen Mutter und Vater

hintereinander jeweils 6 Monate Elternteilzeit in Anspruch.

Mutter Vater
vom 24. bis vom 30. bis
30. Lebensmonat 36. Lebensmonat
6 Monate 6 Monate
Elternteilzeit Elternteilzeit

Mutter
8 Wochen

Mutter-
schutz
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Beispiel 2:
Ab dem 20. Lebensmonat nimmt der Vater statt einer Karenz

2 Jahre Elternteilzeit in Anspruch.

Vater

Mutter ab dem

Mutter

8 Wochen bis zum 20. Lebensmonat
2 Jahre

Elternteilzeit

19. Lebensmonat

Mutterschutz .
in Karenz

Was sind die Anspruchsvoraussetzungen fiir die Elternteilzeit?

« Anspruch haben Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die

* in einem Betrieb mit mehr als 20 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern
beschéftigt sind,

« schon drei Jahre ununterbrochen in diesem Betrieb arbeiten,

«  mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben (bzw. die Obsorge fir
das Kind haben) und

+ das Stundenausmal3 um mindestens 20% der urspriinglichen Arbeitszeit

reduzieren (dieses darf aber nicht weniger als zwdlf Stunden betragen).

Gibt es weitere Méglichkeiten Elternteilzeit z.B. in kleineren Betrieben
zu vereinbaren?

In Betrieben mit weniger als 21 Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern bzw. bei
Nichterfiillen der Mindestdauer der Besché&ftigung kénnen Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer mit ihrer Arbeitgeberin/ihrem Arbeitgeber eine Teilzeit-
beschéaftigung langstens bis zum Ablauf des achten Lebensjahres des Kindes
vereinbaren. Die Teilzeitbeschaftigung muss mindestens zwei Monate dauern.
Das Stundenausmal muss um mindestens 20% der urspriinglichen Arbeitszeit

reduziert werden, darf aber nicht weniger als zwdlf Stunden betragen.
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Wie und wo muss ich die Absicht einer Elternteilzeit bekanntgeben?
Mutter und Vater, die Elternteilzeit in Anspruch nehmen wollen, missen dies
innerhalb bestimmter Fristen der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber schriftlich
bekannt geben.

Folgende Angaben sind dabei erforderlich:

+ den Beginn der Teilzeitbesch&ftigung,

+ die Dauer der Teilzeitbesch&ftigung (Achtung: Mindestdauer zwei Monatel),

+ das Ausmal der Teilzeitbeschaftigung (Anzahl der Stunden pro Woche),

+ die Lage der Teilzeitbeschaftigung (Beginn und Ende der taglichen
Arbeitszeit, Bezeichnung der Arbeitstage).

Gibt es einen Kiindigungs- und Entlassungsschutz?

Ein Kiindigungs- und Entlassungsschutz besteht ab der Bekanntgabe einer
beabsichtigten Elternteilzeitbeschaftigung, frilhestens aber vier Monate vor
dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschaftigung. Der Kiindigungs- und
Entlassungsschutz endet vier Wochen nach Ende der Elternteilzeit, spatestens
aber vier Wochen nach Vollendung des vierten Lebensjahres des Kindes. Danach
besteht ein Motivkiindigungsschutz bis langstens zum achten Geburtstag des
Kindes. Wenn Elternteile neben ihrer Elternteilzeit eine weitere Erwerbstatigkeit
ohne Zustimmung ihrer Arbeitgeberin/ihres Arbeitgebers aufnehmen, kann
dieser binnen acht Wochen ab Kenntnis die Kiindigung wegen dieser Erwerbs-

tatigkeit aussprechen.

Wichtig! Sollten Sie lhre Absicht der Elternteilzeit lhrer Arbeit-
geberin/lhrem Arbeitgeber bereits vor dem 1. November 2023
bekanntgegeben haben, gelten andere Regelungen. N&here
Informationen dazu finden Sie auf der Website des Bundesministeriums
fir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unter

www.sozialministerium.gv.at (Stichwort: Arbeitsrecht bzw. Elternteilzeit).
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1 04 Pflegefreistellung

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer haben Anspruch auf Pflegefreistellung unter

Fortzahlung des Entgelts fiir die Dauer von maximal einer Woche pro Arbeitsjahr.

Anspruch besteht:
* bei notwendiger Pflege einer bzw. eines erkrankten nahen @

Angehdrigen bzw. eines erkrankten Kindes,

* bei notwendiger Pflege einer im gemeinsamen Haushalt lebenden
erkrankten Person,

* bei notwendiger Betreuung des eigenen Kindes, Wahl- und Pflege-
kindes und des im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen
Kindes der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin/des
eingetragenen Partners oder der Lebensgeféhrtin/des Lebensgeféhrten
infolge eines Ausfalls der Betreuungsperson oder

+ im Fall der Begleitung eines erkrankten Kindes durch die Eltern bei
stationdrem Krankenhausaufenthalt, sofern es das zehnte Lebensjahr

noch nicht vollendet hat.

Wenn die erste Woche Pflegefreistellung verbraucht ist und im laufenden
Arbeitsjahr neuerlich eine Arbeitsverhinderung wegen der notwendigen
Pflege eines noch nicht 12-jdhrigen erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflege-
kindes) oder im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes der
Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen
Partners oder der Lebensgefihrtin/des Lebensgefihrten anfillt, besteht

Anspruch auf eine weitere Woche Pflegefreistellung.

Nahere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Bundesminis-
teriums fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

unter www.sozialministerium.gv.at (Stichwort: Pflegefreistellung).
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1 ° 5 Getrennte Eltern

Im Falle einer Trennung ergeben sich fir Elternteile oft vielfaltige Fragen im

Zusammenhang mit Obsorge, Unterhalt und Kinderbetreuung.

Die vom Bundeskanzleramt - Sektion Familie und Jugend geférderte

Familienmediation hilft Familien bei der Einigung tiber

Fragen zu Trennung oder Scheidung

die Obsorge

den Unterhalt oder

das Kontaktrecht zum Kind/zu den Kindern

Die Sektion férdert auBerdem Vereine, die therapeutische und padagogische

Arbeit mit Kindern oder auch Eltern bzw. Elternteilen anbieten.
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Weitere Informationen zur Mediation und den Beratungsangeboten finden

Sie im Internet auf folgenden Seiten: www.trennungundscheidung.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/begleitung-

beratung-hilfe/trennung-und-scheidung.html

Wollen Sie sich zum Thema ,Alleinerziehung"” informieren, besuchen

Sie die Seite: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/

begleitung-beratung-hilfe/alleinerziehend.html

Details zu Obsorgebestimmungen, Unterhalt und anderen finanziellen
Fragen im Rahmen einer Trennung finden sich auch unter:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie und partnerschaft/

familie-und-kinderfuersorge/obsorge.html



https://www.trennungundscheidung.at
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https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/begleitung-beratung-hilfe/trennung-und-scheidung.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/begleitung-beratung-hilfe/alleinerziehend.html
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https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/familie-und-kinderfuersorge/obsorge.html

2 Finanzielle
Unterstutzungs-
leistungen




2 01 Familienzeitbonus

Fir erwerbstatige Vater, die sich unmittelbar nach der Geburt O O
des Kindes intensiv und ausschlieBlich der Familie widmen o

und ihre Erwerbstéatigkeit unterbrechen, sich also Familienzeit WW@
nehmen, ist ein ,Familienzeitbonus* in Hohe von 54,87 Euro

(Wert 2025) taglich vorgesehen.

Unter ,Familienzeit" versteht man einen innerhalb von 91 Tagen ab der Geburt
des Kindes frei wahlbaren Zeitraum, zwischen 28 und 31 aufeinanderfolgenden
Kalendertagen, fir den der Vater die Erwerbstétigkeit unterbricht, um sich

ausschlieBlich seiner Familie zu widmen.

9 Auch wenn Sie Familienzeitbonus beziehen, kénnen Sie spater

zusétzlich Kinderbetreuungsgeld beziehen.

Welche Anspruchsvoraussetzungen gibt es fiir den Familienzeitbonus?

*  Anspruch und Bezug der Familienbeihilfe fir das Kind

+ Lebensmittelpunkt von Vater, Kind und Mutter in Osterreich

+ ein auf Dauer angelegter gemeinsamer Haushalt mit dem Kind und dem
anderen Elternteil sowie idente Hauptwohnsitzmeldungen von allen drei
Personen

+ Inanspruchnahme der Familienzeit und Erfillung des Erwerbstétigkeits-
erfordernisses

«  Fiir Nicht-Osterreicherinnen/Nicht-Osterreicher zusétzlich eine recht-
maBige Niederlassung in Osterreich bzw. die Erfillung bestimmter

asylrechtlicher Voraussetzungen von Vater, Kind und Mutter
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Muss ich vor/nach der Familienzeit erwerbstéatig sein?

Der Vater muss in den letzten 182 Kalendertagen unmittelbar vor Bezugsbeginn
durchgehend eine in Osterreich kranken- und pensionsversicherungspflichtige
Erwerbstatigkeit tatsdchlich und ununterbrochen ausiiben (Unterbrechungen
der Erwerbstatigkeit von bis zu 14 Tagen sind unschadlich). Zudem dirfen
im relevanten Zeitraum vor Bezugsbeginn keine Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung bezogen werden. Zeiten der Vaterkarenz bzw. Zeiten einer
karenzéhnlichen Situation von Selbststandigen, Gewerbetreibenden oder Land-
wirten bis maximal zum 2. Geburtstag des alteren Kindes sind der Ausiibung
einer kranken- und pensionsversicherungsrechtlichen Erwerbstéatigkeit gleich-
gestellt. Achtung: Wahrend der Familienzeit ist es nicht erlaubt, eine andere
Erwerbstétigkeit auszuiiben, es darf daher auch keine neue Erwerbstétigkeit
begonnen werden. Weiters diirfen keine Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Weiterbildungsgeld, etc.)
bezogen sowie keine Entgeltfortzahlung aufgrund von oder bei Krankheit
erhalten werden. Nach Ende der Familienzeit muss eine Erwerbstatigkeit

tatsachlich wieder ausgeiibt werden.

Wie und wo kann ich den Antrag auf den Familienzeitbonus stellen?

Der Antrag muss mittels eigenen Antragsformulars spétestens binnen 121 Tagen
ab dem Tag der Geburt des Kindes beim zusténdigen Krankenversicherungs-
trager gestellt werden. Bei der Antragstellung ist die Anspruchsdauer fest-

zulegen.

Die Antragstellung kann auch online durchgefiihrt werden:
www.meinesv.at

www.oesterreich.gv.at

25


http://www.meinesv.at
https://www.oesterreich.gv.at/de/formsearch/form/1128

Bin ich versichert, wihrend ich den Familienzeitbonus beziehe?
Waéhrend der Familienzeit (mit Bezug des Familienzeitbonus) besteht eine

Kranken- und Pensionsversicherung.

N&here Informationen erhalten Sie unter www.bundeskanzleramt.gv.at

(Stichwort: Familienzeitbonus)

2 ° 2 Kinderbetreuungsgeld

Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht grundséatzlich
ab Geburt eines Kindes. Im Falle eines Anspruchs auf Wochen-
geld oder eine wochengelddhnliche Leistung der Mutter ruht der Anspruch auf
Kinderbetreuungsgeld fir beide Eltern bis zum Ende dieses Anspruchs (gilt
auch fur die Betriebshilfe). Ist das Wochengeld nach der Geburt geringer als

das gewéhlte Kinderbetreuungsgeld, wird die Differenz ausbezahlt.

G Kinderbetreuungsgeld ist eine Geldleistung und unabhéangig
von arbeitsrechtlichen Anspriichen wie z.B Karenz. Das
Kinderbetreuungsgeld bekommen Elternteile so lange, wie es

ihrer gewéhlten Variante entspricht. Die Dauer des Bezuges

héngt nicht von der Dauer der Karenz ab.
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Welche Anspruchsvoraussetzungen gibt es beim Kinderbetreuungsgeld?

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht unter folgenden Voraussetzungen

nach Antragstellung beim zustdndigen Krankenversicherungstréager und nur

fir das jingste Kind:

* Anspruch und Bezug der Familienbeihilfe fir das Kind

* Lebensmittelpunkt von antragstellendem Elternteil und Kind in
Osterreich

+ der beziehende Elternteil und das Kind haben einen dauerhaften
(mindestens 91-tdgigen) gemeinsamen Haushalt und dieselbe
Hauptwohnsitzmeldung

«  Durchfiihrung und Nachweis der ersten zehn Eltern-Kind-Pass-Unter-
suchungen

+ Einhaltung der Zuverdienstgrenze

« Personen ohne ésterreichische Staatsbiirgerschaft miissen zusétzlich
rechtméBig in Osterreich niedergelassen sein bzw. miissen bestimmte

asylrechtliche Voraussetzungen erfillen

e Wird wahrend des Bezuges ein weiteres Kind geboren, so endet

der Bezug spatestens mit der Geburt des jiingeren Kindes.

Was muss ich beachten, wenn ein Elternteil im Ausland arbeitet und/oder
wohnt?

Kinderbetreuungsgeld ist eine Familienleistung im Sinne der Verordnung
(EG) 883/2004. Dadurch kann sich — bei Wohnort, Tatigkeit eines Elternteils
oder Bezug von Leistungen eines Elternteiles in einem anderen Mitgliedstaat
(EU, EWR, Schweiz) - die Zusténdigkeit eines anderen EU/EWR-Staates (oder

der Schweiz) firr die Erbringung der Familienleistungen ergeben.
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Sofern Sie oder lhre Partnerin/lhr Partner im EU-Ausland arbeiten (bzw. in
Elternkarenz sind) oder wohnen oder eine Rente oder eine sonstige Leistung
aus dem EU-EWR-CH-Ausland beziehen, wenden Sie sich bitte fiir weitere

Informationen an lhren zusténdigen Krankenversicherungstréger.

Wie und wo stelle ich den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld, welche
Varianten zur Auswahl gibt es?

Bei der Antragstellung kann sich ein Elternteil zwischen zwei Kinderbetreuungs-
geldsystemen entscheiden, diese Wahl ist auch fir den anderen Elternteil
bindend und kann nach der Beantragung grundsétzlich nicht mehr gedndert

werden.

Folgende Systeme stehen zur Auswahl:

Kinderbetreuungsgeld-Konto

Keine Erwerbstéatigkeit vor

der Geburt notwendig

Einkommensabhéangiges

Kinderbetreuungsgeld

Erwerbstatigkeit in den letzten
182 Tagen vor der Geburt

notwendig

Bezugsdauer kann innerhalb eines
Rahmens individuell gewahlt

werden

Bei Bezug durch einen Elternteil:
365 - 851 Tage (das sind etwa
12 bis 28 Monate) ab der Geburt,
bei Bezug durch beide Elternteile:
456 — 1.063 Tage (das sind etwa
15 bis 35 Monate) ab der Geburt

Kann maximal 365 Tage (426 Tage
bei Bezug durch beide Elternteile)

ab der Geburt bezogen werden
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Kinderbetreuungsgeld-Konto

Bei Bezug durch beide Elternteile
sind dem 2. Elternteil 20 % der

gesamten Anspruchsdauer pro

Kind vorbehalten und kénnen nicht

Ubertragen werden (in der kirzes-

ten Variante sind dies 91 Tage)

Einkommensabhéngiges

Kinderbetreuungsgeld

Die Hohe der Leistung betragt
zwischen 17,65 Euro und
41,14 Euro pro Tag (Werte 2025)

Je langer die Bezugsdauer, desto

geringer der Tagesbetrag

80 % vom (fiktiven) Wochengeld;
zuséatzlich erfolgt die Giinstig-
keitsrechnung anhand des Steuer-
bescheides aus dem Kalenderjahr
vor der Geburt; mind. 41,14 Euro
bis max. 80,12 Euro (Werte 2025)

Zuverdienstgrenze: 60% der
Einklinfte des relevanten Kalen-
derjahres, mind. 18.000 Euro (bis
2022: 16.200 Euro)

Zuverdienstgrenze: 8.600 Euro
jahrlich (2025)

Einmalige Variantendnderung
unter bestimmten Voraus-

setzungen mdglich

Der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld muss beim zusténdigen Krankenver-
sicherungstréger eingebracht werden (jeder Elternteil muss einen eigenen

Antrag stellen).

Die Antragstellung kann auch online durchgefiihrt werden:
www.meinesv.at

www.oesterreich.gv.at
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Der Kinderbetreuungsgeld-Rechner bietet Ihnen eine Entscheidungshilfe fir die
Wahl des Kinderbetreuungsgeld-Systems bzw. innerhalb des Kinderbetreuungs-
geld-Kontos fiir die optimale Anspruchsdauer (ndhere Details dazu finden Sie

im Kapitel 5.6. Infoline Kinderbetreuungsgeld, Kinderbetreuungsgeld-Rechner).

Beispiel 1:

Die Mutter beantragt das Kinderbetreuungsgeld-Konto in der
Variante 851 (langst mégliche Variante bis zum 1.063 Tag ab der
Geburt, wenn sich die Eltern den Bezug teilen).

In der Zeit des Besché&ftigungsverbots (8 Wochen nach der Geburt)
bekommt die Mutter Wochengeld (in dieser Zeit ruht das Kinder-
betreuungsgeld, falls das Wochengeld héher ist).

Nach dem Wochengeldbezug geht die Mutter in Karenz und bezieht
Kinderbetreuungsgeld in Héhe von 17,65 Euro (Wert 2025) bis zum
12. Lebensmonat des Kindes, danach geht der Vater in Karenz und
bezieht bis zum 24. Lebensmonat weiter.

Fiir die restliche Laufzeit des KBG entscheiden sich beide Eltern, in
Elternteilzeit zu gehen, einer der beiden bezieht bis zum 35. Lebens-
monat des Kindes Kinderbetreuungsgeld. Aufgrund der beim Kinder-
betreuungsgeld-Konto geltenden individuellen Zuverdienstgrenze
kann der beziehende Elternteil bis zu 60% der Letzteinkiinfte, aber

mindestens 18.000 Euro j&hrlich, erzielen.

Beide
11 Monate
Elternteilzeit

Mutter Mutter Vater
8 Wochen bis zum 12. bis zum 24.
Mutterschutz Lebensmonat Lebensmonat

in Karenz

in Karenz

8 Wochen KBG Bezug

bis zum 12.
Lebensmonat

Wochengeld
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KBG Bezug
bis zum 24.
Lebensmonat

Vater oder

Mutter
KBG Bezug
bis zum 35.

Lebensmonat




Beispiel 2:

Die Mutter beantragt das einkommensabhéngige Kinderbetreuungs-
geld. In der Zeit des Beschaftigungsverbots (8 Wochen nach der
Geburt) bekommt die Mutter Wochengeld (in dieser Zeit ruht das
Kinderbetreuungsgeld, falls das Wochengeld héher ist), geht danach
bis zum 8. Lebensmonat in Karenz und bezieht bis dahin Kinderbe-
treuungsgeld.

Danach geht der Vater in Karenz und bezieht bis zum 14. Lebens-
monat des Kindes Kinderbetreuungsgeld. Da sich die Eltern das
Kinderbetreuungsgeld zu ann&hernd gleichen Teilen aufgeteilt
haben, besteht zus&tzlich noch Anspruch auf den Partnerschafts-

bonus in Héhe von je 500 Euro als Einmalzahlung.

Mutter Mutter Vater
8 Wochen 6 Monate 6 Monate
Mutterschutz in Karenz in Karenz
Partner-
schaftsbonus
+500 € jeweils

8 Wochen KBG Bezug KBG Bezug
Wochengeld bis zum 8. bis zum 14.
Lebensmonat Lebensmonat

Bin ich versichert, wahrend ich Kinderbetreuungsgeld beziehe?

Waéhrend des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld besteht grundsétzlich eine
Krankenversicherung fiir die Bezieherin/den Bezieher und das Kind. Weitere
Informationen zu pensionsrechtlichen Anspriichen finden Sie im Kapitel 3.2

Berticksichtigung von Kindererziehungszeiten in der Pensionsversicherung.

N&here Informationen erhalten Sie unter www.bundeskanzleramt.gv.at

(Stichwort: Kinderbetreuungsgeld)
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2 ° 3 Partnerschaftsbonus Q 0
A

Haben die Eltern das Kinderbetreuungsgeld zu ann&hernd gleichen Teilen
(50:50 bis 60:40) und mindestens im Ausmal von je 124 Tagen rechtm&Big und
tatsachlich bezogen, so gebiihrt jedem Elternteil auf Antrag nach Ablauf der
héchstméglichen Gesamt-Anspruchsdauer ein Partnerschaftsbonus in Héhe
von je 500 Euro als Einmalzahlung. Jeder Elternteil kann seinen Antrag auf den
Partnerschaftsbonus gleichzeitig mit seinem Antrag auf Kinderbetreuungsgeld,
aber auch spater stellen. In diesem Fall muss der Antrag spatestens binnen
124 Tagen ab dem Ende der héchstméglichen Anspruchsdauer (fiir beide

Elternteile) beim Krankenversicherungstréger einlangen.

Die Antragstellung kann auch online durchgefiihrt werden:
www.meinesv.at

www.oesterreich.gv.at

g Jeder Elternteil muss einen eigenen Antrag an seinen Kranken-

versicherungstrager stellen.
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Beispiel:

Mutter bezieht nach dem Wochengeld-Bezug (z.B. 56 Tage) das
Kinderbetreuungsgeld-Konto in der Variante 585 (bis zum 730. Tag
ab der Geburt, wenn sich die Eltern den Bezug teilen) fiir 371 Tage,
der Vater bezieht danach 303 Tage Wochengeld-Bezug.

Das Kinderbetreuungsgeld wurde 55:45 aufgeteilt, daher haben
beide Elternteile einen Anspruch auf den Partnerschaftsbonus in
Héhe von je 500 Euro.

Wochengeld- Mutter
Bezug 55% der KBG-

Vater Partner-
45% der KBG- schaftsbonus

8 Wochen Bezugsdauer
Wochengeld

Bezugsdauer +500 € jeweils

Hinweis: Fiir den Anspruch auf den Partnerschaftsbonus z&hlen nur die

tatsachlichen KBG- Bezugstage.

Né&here Informationen erhalten Sie unter www.bundeskanzleramt.gv.at

(Stichwort: Partnerschaftsbonus)
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3 Weitere
Unterstltzungs-
leistungen




3 01 Freiwilliges Pensionssplitting

Unter Pensionssplitting ist die Ubertragung von Teilgut-
schriften bei Kindererziehung zu verstehen. Der Elternteil,
der sich nicht tberwiegend der Kindererziehung widmet
und erwerbstétig ist, kann fir die ersten sieben Jahre nach @
Geburt des Kindes bis zu 50% seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto
des Elternteiles, der sich der Kindererziehung widmet, tibertragen lassen. Es
kénnen maximal 14 Kalenderjahre tibertragen werden. Der Antrag ist schrift-
lich beim leistungszusténdigen Versicherungstrager (das ist jener Trager, bei
dem der erwerbstétige Elternteil pensionsversichert ist) bis zur Vollendung

des 10. Lebensjahres des Kindes einzubringen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pensionsversicherung.at

(Stichwort: Pensionssplitting)

3 ° 2 Beriicksichtigung von Kinder-

erziehungszeiten in der Pensionsversicherung

Seit 1. Janner 2005 kdnnen Mitter Beitragszeiten in der oXo)
Pensionsversicherung nicht mehr allein iber Pensionsversi-
cherungsbeitrage aus einer Berufstatigkeit erwerben, sondern

auch lber Kindererziehungszeiten. Vater bekommen solche Beitragszeiten aus
der Kindererziehung dann angerechnet, wenn sie glaubhaft machen kénnen,
dass sie ihre Kinder iberwiegend selbst betreut haben, z.B. als Alleinerzie-
her oder als Hausmann (z.B. in der Karenz) in einer Partnerschaft mit einer

berufstatigen Mutter.
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Pro Kind kdnnen maximal vier Beitragsjahre in der Pensionsversicherung erwor-
ben werden (bei einer Mehrlingsgeburt fiinf Jahre). Sich liberlappende Zeiten
werden nur einmal angerechnet. Fiir die Berechnung der Pensionsbeitrége aus
Kindererziehungszeiten wird im Jahr 2025 eine monatliche Bemessungsgrund-

lage von 2.300,10 Euro herangezogen.

Mit dieser Regelung kann seit 1. Jdnner 2005 die fiir einen Pensionsanspruch
erforderliche Mindestversicherungszeit von 15 Versicherungsjahren zum Teil
aus Kindererziehungszeiten aufgebracht werden: Sind mindestens zwei Kinder
vorhanden, die in einem Mindestabstand von vier Jahren geboren wurden,
kénnen pro Kind vier Beitragsjahre aus Kindererziehungszeiten angerechnet
werden. Die restlichen sieben Beitragsjahre miissen aus einer Erwerbstatigkeit
aufgebracht werden (dieser Erwerbstétigkeit gleichgestellt sind vor und nach
dem 1. Janner 2005 gelegene Zeiten der Selbstversicherung fir die Pflege eines
Kindes mit Behinderung sowie der Selbstversicherung fiir Zeiten der Pflege
naher Angehériger, Zeiten einer Weiterversicherung fir die Pflege einer/eines
nahen Angehérigen ab Pflegestufe 3, Zeiten der Familienhospizkarenz und

Zeiten des Bezuges von Pflegekarenzgeld bei Pflegeteilzeit).

Né&here Auskiinfte iber das derzeit geltende Pensionsrecht erhalten
Sie bei den Pensionsversicherungstrégern in lhrem Bundesland. Die

Adressen finden Sie im Internet unter www.sozialversicherung.at
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3 o 3 Familienhospizkarenz-Harteausgleich

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Bezieherinnen/Bezieher w

von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe haben das gesetzliche
Recht, zur Begleitung und Pflege sterbender Angehériger oder @
schwerst erkrankter Kinder freigestellt zu werden. Sie sind in der

Zeit der Familienhospizkarenz kranken- und pensionsversichert.

Dariiber hinaus besteht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen

ein Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld.

Wenn trotz Pflegekarenzgeld der Einkommensgrenzwert von der Familie
unterschritten wird, ist auch ein Zuschuss aus dem Familienhospizkarenz-

Harteausgleich moglich.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter

www.bundeskanzleramt.gv.at (Stichwort: Familienhospizkarenz-

Harteausgleich)
Telefonische Auskiinfte zu den Anspruchsvoraussetzungen erhalten
Sie auch beim Familienservice unter 0800 240 262.
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4 Familien-
freundliche
Arbeitgeber




Die Familie spielt eine wichtige Rolle in allen Lebensphasen und soll daher in
Balance mit dem Erwerbsleben stehen. Von groBer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang eine familienfreundliche Personalpolitik, die auch entspre-

chenden Riickhalt fiir Vater bietet.

Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrer Arbeitgeberin/lhrem Arbeitgeber die
Méglichkeiten an, sprechen Sie das Thema Familienfreundlichkeit aktiv im
Unternehmen oder auch bei Einstellungsgespréchen an, denn: eine familien-

freundliche Arbeitswelt ist eine Win-Win-Situation fir alle Beteiligten!

Um eine familienfreundliche Personalpolitik nachhaltig im Betrieb umzu-
setzen und zu verankern, gibt es vielféltige Méglichkeiten. Die Familie &
Beruf Management GmbH bietet den staatlichen Zertifizierungsprozess
berufundfamilie an. Dieser Prozess unterstiitzt Unternehmen aller Branchen,
BetriebsgréBen sowie Rechts- und Unternehmensformen dabei, passgenaue
MaBnahmen fiir den unternehmensinternen Bedarf zu entwickeln, zu kommuni-
zieren und langfristig umzusetzen. Im Zertifizierungsprozess kann zusétzlich ein

spezieller Schwerpunkt auf Home-Office bzw. mobiles Arbeiten gelegt werden.

Zertifizierte familienfreundliche Arbeitgeberinnen/ Arbeitgeber und

deren MaBnahmen finden Sie unter www.familieundberuf.at

Auch das Netzwerk ,Unternehmen fiir Familien bietet online eine Plattform

www.unternehmen-fuer-familien.at, auf welcher Erfolgsbeispiele insbesondere

fur Vater im Bereich Familienfreundlichkeit abgebildet werden und mittels
zahlreicher Veranstaltungen der Wissens- und Erfahrungsaustausch der Netz-

werkpartner geférdert wird.

Eine Auswahl an Best-Practice-Beispielen finden Sie hier

www.unternehmen-fuer-familien.at/massnahmen
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5 Informationen
und Service-
angebote
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5 01 Elternbildung

Das Bundeskanzleramt — Sektion Familie und Jugend unter-
stutzt verschiedene gemeinniitzige Tréger wie Eltern-Kind-
Zentren, Familienorganisationen, Bildungswerke sowie wei-
tere offentliche und private Initiativen, die qualitatsvolle
Elternbildung anbieten. Hier erhalten Eltern Informationen zur aktuellen
Entwicklungsphase ihres Kindes, entwickeln ihren persénlichen Erziehungsstil,
tauschen sich mit anderen Eltern aus und erkennen auftretende Probleme
frihzeitig. Elternbildung findet in den unterschiedlichsten Formen statt:
als Eltern-Kind-Gruppen, die schon mit Babys und Kleinkindern gemeinsam
besucht werden kénnen, oder in Form von Vortréagen, Workshops und Seminar-

Reihen fir Eltern und GroBeltern.

Fur alles Wissenswerte zur Elternbildung hat das Bundeskanzleramt -

Sektion Familie und Jugend die Website www.eltern-bildung.at eingerichtet.

Vater finden dort direkt auf sie zugeschnittene Themenschwerpunkte wie
etwa ,Vater” und ,Vatersein unter Belastungen, aber auch Hilfreiches wie

z.B. ,Vorbereitung auf Geburt und Elternwerden® oder ,Patchworkfamilie®.

Die vom Bundeskanzleramt geférderten Elternbildungs-Trager bieten speziell
fur Vater Veranstaltungen an, die der 8sterreichweite Veranstaltungskalender
der Elternbildungs-Website bereit halt: Uber Auswahl der Zielgruppe ,Vater*

kénnen diese Veranstaltungen im Kalender leicht gefunden werden.

Alle weiteren Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter

www.eltern-bildung.at
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5 ° 2 Familienberatung

In Osterreich gibt es rund 400 Familien- und Partnerbera- Sl
tungsstellen von unterschiedlichsten Trégerorganisationen, /\
die aus Bundesmitteln geférdert werden. Die Beratung ist | @ |
anonym, kostenlos und unabh&ngig von Alter und Geschlecht.

Die Beratungsstellen beantworten Fragen, helfen bei Problemen zu verschie-

densten Themen und bieten qualitativ hochwertige Beratung fir Ratsuchende:

+ Familienplanung bzw. Empféngnisregelung

*  Wirtschaftliche und soziale Belange, die werdende Mitter/Eltern
betreffen

« Fragen, die alleinstehende Mutter/Vater haben

+  Konflikte und Angste durch eine ungewollte Schwangerschaft

« Rechtliche und soziale Fragen, die in der Familie auftreten kénnen

+ Fragen zu Sexualitat und Partnerschaftsbeziehungen

+ Erziehungsfragen

+ Fragen zur partnerschaftlichen Kinderbetreuung und Kindererziehung

+ Fragen zur Vaterschaft

* Gleichberechtigung im Familienmanagement

*  Psychische Schwierigkeiten

«  Generationenkonflikte

* Leben mit Kindern mit Behinderung

Die Adressen aller Beratungsstellen, insbesondere auch Manner-
beratungsstellen finden Sie auf der Homepage

www.familienberatung.gv.at
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5 ° 3 Elternberatung im Rahmen des

Eltern-Kind-Passes

Etwa die Halfte der &sterreichischen Familienberatungs- O@O

stellen bietet kostenlose Elternberatung im Rahmen des

Eltern-Kind-Passes an. Sowoh| werdende Matter als auch Q
Vater kdnnen von dieser gemeinsamen Beratung profitieren und sich in den
vom Bundeskanzleramt geférderten Familienberatungsstellen auf den neuen

Familienalltag vorbereiten.

Die kompetenten Familienberaterinnen und -berater informieren umfassend

Uber verschiedene Themen, sei es zu:

 finanziellen Leistungen rund um die Geburt,

« die partnerschaftliche Aufteilung der Familienzeit,
* Papamonat,

« verschiedene Karenzmodelle,

* Elternteilzeit oder den Wiedereinstieg in den Job,
* Pensionssplitting oder Elternsein,

+ Erziehung und

«  Konfliktbewaltigung.
Nutzen Sie als werdender Vater diese Chance und nehmen Sie sich die Zeit

fur die Beratungen.

Eine Ubersicht der Angebote von Elternberatung finden Sie unter

www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen
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5 04 Familienservice

Das Team des Familienservice informiert unbiirokratisch und

kompetent Uber:

+ Samtliche Familienleistungen des Bundes

+ Familienbeihilfe und Mehrkindzuschlag

+ Schiler- und Lehrlingsfreifahrten

+ Familienharteausgleich (bei finanziellen Problemen)
+ Familienhospizkarenz-Héarteausgleich

+ Elternbildung

+ Familienberatungsstellen

Der Anruf ist kostenlos, gerne kénnen Sie auch anonym bleiben. Sie erreichen
das Familienservice des Bundeskanzleramtes per E-Mail unter familienservice@
bka.gv.at oder telefonisch unter 0800 240 262 (gebiihrenfrei) in der Zeit von
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 15:00 Uhr.

5 ° 5 Familienportal

Das Familienportal bietet allen Interessierten eine Fiille an Informationen rund
um finanzielle Unterstitzungsleistungen und Serviceangeboten fir Familien in
Osterreich. Die Homepage gibt Eltern einen guten und schnellen Uberblick tiber
relevante Informationen rund um das Thema Familie. Herzstiick des Familien-
portals sind die Online-Rechner — mit diesen kénnen Interessierte einfach und
unkompliziert individuelle Familienleistungen per Mausklick berechnen. Zudem

gibt es zahlreiche hilfreiche Serviceangebote und weiterfiihrende Links.

Das Familienportal finden Sie online unter www.familienportal.gv.at
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5 ° 6 Infoline Kinderbetreuungsgeld,

Kinderbetreuungsgeld-Rechner

Weitere Informationen zu den Themen Kinderbetreuungsgeld bzw. Familien-
zeitbonus erhalten Eltern bei ihrem zusténdigen Krankenversicherungstréger,
bei der Infoline Kinderbetreuungsgeld unter 0800 240 014 (kostenlos aus ganz

Osterreich) oder auf der Website des Bundeskanzleramtes.

_l__

Auf der Seite www.bundeskanzleramt.gv.at finden Sie X | =

den Kinderbetreuungsgeld-Rechner, der Sie bei den
Berechnungen rund um das Kinderbetreuungsgeld und
den Familienzeitbonus unterstiitzt und auch zur Online-Antragstellung

weiterleitet.
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Weiterfiihrende Links (QR-Codes)

Familienportal: Kinderbetreuungsgeld-Rechner:

46


https://www.bundeskanzleramt.gv.at/familienportal.html
https://www.eltern-bildung.at/
https://www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen#/?topic=2cc9fce2-e858-459d-82f1-17c97f34b637&region=
https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/familie_und_partnerschaft/familie-und-kinderfuersorge/kinderbetreuung
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderbetreuungsgeld.html
https://services.bundeskanzleramt.gv.at/KBG-Rechner/index.html#willkommen
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/weitere-leistungen-fuer-familien/familienzeitbonus.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderbetreuungsgeld/partnerschaftsbonus.html
https://www.familieundberuf.at/
https://www.unternehmen-fuer-familien.at/

Familienhospizkarenz-Harteausgleich:

47


https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/publikationen-aus-dem-bundeskanzleramt/publikationen-zu-familie-und-jugend/broschueren-familie-jugend.html

Impressum

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Gesamtumsetzung: Bundeskanzleramt
Gestaltung: BKA Design & Grafik

Fotonachweise: iStock, Andreas Wenzel (Vorwort)
Druck: Gerin Druck GmbH

Stand: Juni 2025

Copyright und Haftung:

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte
sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulassig.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfaltiger
Bearbeitung ohne Gewéhr erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes

und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtsausfiihrungen stellen die
unverbindliche Meinung der Autorin /des Autors dar und kédnnen der Rechtsprechung
der unabhéngigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Rickmeldungen: lhre Uberlegungen zu vorliegender Publikation Gibermitteln Sie bitte
an familienservice®@bka.gv.at

Wien, 2025


mailto:familienservice%40bka.gv.at?subject=







	_GoBack
	Papa sein – in allen 
Lebenslagen
	1 Rechtliche 
Rahmen­­­bedingungen 
	1.1 Papamonat (Freistellung anlässlich der Geburt des Kindes) 
	1.2 Elternkarenz
	1.3 Recht auf Elternteilzeit 
	1.4 Pflegefreistellung
	1.5 Getrennte Eltern

	2 Finanzielle Unterstützungs­leistungen
	2.1 Familienzeitbonus 
	2.2 Kinderbetreuungsgeld 
	2.3 Partnerschaftsbonus

	3 Weitere Unterstützungsleistungen 
	3.1 Freiwilliges Pensionssplitting 
	3.2 Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der Pensionsversicherung 
	3.3 Familienhospizkarenz-Härteausgleich 

	4 Familienfreundliche Arbeitgeber 
	5 Informationen 
und Serviceangebote 
	5.1 Elternbildung 
	5.2 Familienberatung 
	5.3 Elternberatung im Rahmen des ­Eltern-Kind-Passes
	5.4 Familienservice
	5.5 Familienportal
	5.6 Infoline Kinderbetreuungsgeld, Kinderbetreuungsgeld-Rechner 



